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Schon im September 2007 
trat Ute Klement, LL.M. 
(Auckland) der Kanzlei 
WAGNER Rechtsanwäl-
te in Saarlouis bei. Die 
Rechtsanwältin verfügt über 
umfangreiche Auslandser-

fahrung. Nach Stationen 
in einer PR-Agentur und 
Unternehmensberatung ar-
beitete Klement bei einem 
Filmlizenzunternehmen und 
anschließend als selbstän-
dige Rechtsanwältin. Im 
Rahmen ihrer schwerpunkt-
mäßig im Medien- und En-
tertainment- sowie IP-Recht 
angesiedelten Tätigkeit 
betreute sie einen interna-
tionalen Mandantenstamm, 
einschließlich Mandanten 
aus Südostasien, wo sie zeit-
weise in einer Kanzlei in 
Kuala Lumpur tätig war. Bei 
WAGNER Rechtsanwälte 
berät Ute Klement im Be-
reich des IP-, Medien- und 

Urheberrechts sowie des in-
ternationalen Vertragsrechts.  
Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M. (Stockholm) wech-
selte im April diesen Jahres 
von der Wirtschaftskanz-
lei Dr. Dornbach, Moesta 
& Partner in Koblenz zu 
WAGNER Rechtsanwälte. 
Im Anschluss an seine juristi-
sche Ausbildung in Deutsch-
land erwarb Dury in einem 
einjährigen juristischen und 
informationstechnischen 
Aufbaustudium an der Uni-
versität Stockholm den in-

ternationalen Titel „Master 
of Law and Informatics“ 
und absolvierte den Fach-
anwaltskurs „IT-Recht“ der 
Deutschen Anwaltsakade-
mie. Der Tätigkeitsschwer-
punkt von Marcus Dury liegt 
im Bereich des IT-, IP- und 

Es ist gerade in der Startwo-
che der Fußball-EM 2008 
wohl nur schwer zu glauben, 
aber auch andere Sportarten 
eignen sich als mediale Um-
satzträger. Die Spiele-Ent-
wickler der Crimson Cow
GmbH in Hamburg glau-
ben fest an ein Comeback 
des Skandal erschütterten 
Radsports und planen die 
„Crimson Cow‘s Radsport 
Evolution 2008“. Auch die 
Kölner ABC//GWS GmbH
setzt zur Zeit auf ein „Race 
of Champions“. Allerdings 
hat der Titel „Ride to Hell“ 
des österreichischen Spiele-
vermarkters Koch Media 
GmbH wohl keinen unmit-
telbaren Bezug zum Zwei-
radsport. Auch die Berli-
ner OnlineWelten GmbH
entfernt sich vom aktuellen 
Fußball-Fieber und beschäf-
tigt sich mit „Runen der 
Magie“. Ganz so zauberhaft 
wird es im Fernsehbereich 
nicht zugehen. Der Berliner 
Sender Sat.1 steigt wieder in 

den Weißkittelsektor ein und 
produziert die Krankenhaus-
serie „Dr. Molly & Karl“, 
die um eine Ärztin mit rüden 
Umgangsformen aufgebaut 
ist. Bei der GRUNDY Light 
Entertainment GmbH
heißt es diese Woche „Ab 
durch die Wand“. Statt Löf-
fel mittels Gedankenkraft zu 
biegen, wollen die Kölner 
Show-Profi s nun „das große 
Promi-Verbiegen“ veranstal-
ten. 

Wer sich keine verbogenen 
Stars vorzustellen vermag, 
kann sich mit den Hambur-
ger Filmproduzenten Krebs 
& Krappen auch den „klei-
nen Dingen des Lebens“ zu-
wenden oder dem „Chefre-
porter“ des Norddeutschen 
Rundfunks erklären: „Das 
empört mich“. Wir bleiben 
auf jeden Fall mit dem NDR 
„dran“. (al)
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Wirtschaftsrechts. Aufgrund 
umfangreicher technischer 
Kenntnisse ist er Ansprech-
partner der Kanzlei bei der 
Erstellung und Prüfung von 
Hard- und Softwareverträ-
gen sowie entsprechenden 
Rechtsstreitigkeiten, aber 
auch bei der rechtlichen Be-
treuung von laufenden IT-
Projekten. 

WAGNER Rechtsanwälte 
(www.webvocat.de) hat sich 
auf die Bereiche IP-, IT-, 
und Wirtschaftsrecht spe-

zialisiert. Die Kanzlei berät 
Unternehmen aus der Mode-, 
Werbe-, Energie-, IT- und 
Möbelbranche in Fragen des 
nationalen und internationa-
len Marken-, Design- und 
Urheberrechtsschutzes. Die 
in Saarlouis ansässige Sozie-
tät besteht derzeit aus einem 
Team von insgesamt 19 Mit-
arbeitern, darunter sechs An-
wälte und fünf Markenassis-
tenten. Der Kanzlei ist es in 
den letzten Jahren gelungen 
ein weltweites Netzwerk ko-
operierender Wirtschafts-

kanzleien aufzubauen. Sie 
gehört in der Saar-Lor-Lux 
Region auch aufgrund der 
engen Kooperation mit der 
deutsch-französischen Pa-

tentanwaltskanzlei Vièl & 
Wieske zu den führenden 
Kanzleien auf dem Gebiet 
des IP-Rechts. (al)
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ProSieben darf eine Dauerwerbesendung nicht als „Promotion“ bezeichnen

Die Kennzeichnung einer 
Dauerwerbesendung mit 
dem Begriff „Promotion“ 
verstößt gegen die Kenn-
zeichnungspfl icht nach dem 
Rundfunkstaatsvertrag. Das 
hat jetzt das Verwaltungsge-
richt Berlin in einem vorläu-
fi gen Rechtsschutzverfahren 
entschieden. Der TV-Sender 
ProSieben wollte sich in dem 
Eilverfahren gegen eine Ver-
fügung wehren, die ihm im 
Dezember 2007 von der Me-
dienanstalt Berlin-Bran-

denburg (mabb) aufgege-
ben worden war. Der Sender 
hatte im November 2006 die 
Sendung „Meine Quelle“ 
- im Auftrag des gleichna-
migen Versandhauses - mit 
der Kennzeichnung „Quel-
le-Promotion“ ausgestrahlt. 
Die Unterföhringer fanden, 
dass der Schriftzug „Pro-
motion“ eine ausreichende 
Kennzeichnung für eine 
Dauerwerbesendung sei. 
Schließlich sei Promotion 
ein Synonym für Werbung, 

INTA 2008 - Markenfachleute aus aller Welt trafen sich in Berlin

Vom 17. bis 21. Mai drehte 
sich in Berlin alles nur um 
Marken. Die Internatio-
nal Trademark Association 
INTA) mit Sitz in New York 
rief ihre Mitglieder zur 130. 
Jahrestagung in die Haupt-
stadt und rund 8.000 Mar-
kenfachleute und Markenin-
haber kamen. Stefanie Beckmann (links) und 

Kerstin Keienburg (rechts) von 
der Düsseldorfer Kanzlei Stenger 
Watzke Ring Intellectual Proper-
ty genossen den Ausblick.

Das Team von s.m.d.-mar-
keur Schutz Marken Dienst 
GmbH lud im Rahmen der 
INTA rund 450 internatio-
nale Gäste in die berühmte 
Berliner PanAm Lounge. 

Miriam Hölscher, Schutz Marken Dienst GmbH 
(links) und Dr. Bertram Rapp (rechts) von der Kanzlei 
Charrier Rapp Liebau in Augsburg.

Wolfgang Danner, IPAN GmbH München (links) und Paul-Alexander Wacker 
(rechts) von der Freisinger Kanzlei Kuhnen & Wacker.

das der durchschnittlich 
verständige und informierte 
Zuschauer ohne weiteres er-
kennen könne. Der Begriff 
entspreche dem allgemeinen 
Sprachgebrauch, der vor 
allem bei Kinopremieren so-
wie in den Printmedien häu-
fi g benutzt werde. Sollte die 
Kennzeichnung als Promo-
tion untersagt werden, argu-
mentierte der Sender, würden 
seine Werbekunden abwan-
dern. Das Verwaltungsge-
richt sah dies nicht so. Es 

bestehe Gefahr, so die Rich-
ter, dass zumindest bei einem 
Teil der Zuschauer ein Irrtum 
über den Werbecharakter der 
Sendung erregt werde. Pro-
Sieben ist es daher vorläufi g 
bis zur Entscheidung über 
die noch anhängige Klage 
(VG 27 A 34.08) untersagt, 
Dauerwerbesendungen mit 
dem Schriftzug „Promotion“ 
zu kennzeichnen. (al)

VG Berlin vom 26.05.2008
AZ: VG 27 A 37.08
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Papa Happy
Baby Happy
Family Happy

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, in allen Wort- und Zeichen-
verbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstellungsformen, 
Schreibweisen in sämtlichen Medien sowie für Literatur und Druckerzeug-
nisse aller Art und Form, Merchandising, Veranstaltungen und Dienstleis-
tungen aller Art.

Rechtsanwälte Braetsch, Jessen & Partner,
Böhmersweg 23, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Allgäuer Sonntagsbier
Allgäuer Sonntag
Das Sonntagsbier aus dem Allgäu

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Meissner, Bolte & Partner GbR,
Widenmayerstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Operettencafe
Operettencafe Weserbergland

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Abwandlungen, Titel-
kombinationen, Darstellungsformen und Schriftarten für sämtliche Medien 
und Druckereierzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art,  für Softwareerzeugnisse, Printmedien, Bühnenwerke, 
Bühnenprogramme- und veranstaltungen, Konzertprogramme - und veran-
staltungen, Restaurantprogramme- und veranstaltungen, Unterhaltungs-
programme jeder Art,  elektronische und digitale Medien und Netzwerke, 
Offl ine- und Onlinedienste und sonstige Online-Medien.

Edition Wunderzauber,
Zur Sophienhöhe 3, 31832 Springe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Niedersachsen aktiv

in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwand-
lungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen, Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, graphische Gestaltungen, Schreibweisen, insbesondere 
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und mit allen Zusätzen in 
sämtlichen Medien, einschließlich Ton- und Bildtonträger,  und sonstige 
elektronische und digitale Medien, CD-ROM, CD-I, Bild-, Literatur- und 
Druckerzeugnisse aller Art und Form, Merchandising, Veranstaltungen so-
wie Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Melanie Herzen Verlag,
Hans Bökler Straße 28, 30890 Barsinghausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Runes of Magic
Runen der Magie

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, Un-
tertitel, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere 
für digitale Medien, Printmedien einschließlich Druckereierzeugnisse, Off-
line- und Onlinedienste/-Medien/-Produkte, insbesondere Internet, sowie 
für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien, Merchan-
dising- und Werbeerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Soft-
wareerzeugnisse, Film, Fernsehen, Rundfunk, Veranstaltungen, Spiele.

OnlineWelten GmbH,
Bleibtreustraße 38, 10623 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Dran
Der Chefreporter
Das empört mich

in allen Schreibweisen für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Hörfunk, 

Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg



5

Nr. 877, Woche 24, 10. Juni 2008
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für den Bereich Rad-
sport in Deutschland Titelschutz in Anspruch für:

Race of Champions

in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen, grafi schen 
Gestaltungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, entsprechenden Zusät-
zen und Untertiteln, Merchandising, On- und Offl ine-Dienste, Verwendung 
in Hörfunk und TV sowie audiovisuelle, elektronische und digitale Medien, 
Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art sowie für Bücher und alle 
Printmedien, insbesondere Zeitschriften.

ABC//GWS GmbH,
Bayenthalgürtel 15, 50968 Köln

Unter Bezugnahme auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in An-
spruch für die Bezeichnung

DIE KLEINEN DINGE DES LEBENS

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, grafi schen Gestaltungen, 
Schriftarten, Zusammensetzungen und Wortverbindungen für alle Medien, 
insbesondere für Film, Rundfunk (Fernsehen, Hörfunk), digitale Medien und 
Netzwerke, Druckerzeugnisse aller Art, für Bild-, Bild/Ton- und digitale Da-
tenträger aller Art (Video, DVD etc.).

Krebs & Krappen Film- und TV-Produktion GbR,
Eppendorfer Weg 258, 20251 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

HAIR HAUS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Apel Höch Rechtsanwälte Patentanwälte,
Westfalendamm 9, 44141 Dortmund

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Kinder in München

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

VVA Kommunikation GmbH,
Theodor-Althoff-Straße 39, 45133 Essen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Mosel-Immobilien-Service

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und allen 
Schriftarten für Druckerzeugnisse und alle sonstigen Medien, einschließlich 
Ton-, Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Software-, Internet-Dienste, CD-ROM 
und andere Datenträger, audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
sowie Dienstleistungen und Merchandising aller Art.

RA Kurt Braun,
Dresdener Straße 23, 59939 Olsberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

equitrade Directory International

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 
Medien und sonstige Werkarten, insbesondere für Druckerzeugnisse, Da-
tenträger aller Art, elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Offl ine- 
und Onlinedienste sowie sonstige Softwareerzeugnisse.

Forum Verlag Herkert GmbH,
Mandichostraße 18, 86504 Merching

Unter Hinweis auf § 5 III MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für den Titel

Woche Royal

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 
Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische und/oder di-
gitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich 
On-Line-Dienste und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art 
sowie für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwalt Jörg Thomas Trabert,
Askanische Straße 50, 06842 Dessau-Roßlau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dr. Molly & Karl

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

ECOQUEEN

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Kombinationen, Abwand-
lungen und Schriftarten für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, 
Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Internet sowie Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art.

LRF Media AB,
Gävlegatan 22 , 11392 Stockholm, Schweden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

ERBE FACTS

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Meissner, Bolte & Partner GbR,
Widenmayerstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

ERBElife

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Meissner, Bolte & Partner GbR,
Widenmayerstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für

Die ergründeten Wege Gottes

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für Druckschriften, Film-
werke, Tonwerke, Computersoftware, CD-Rom, Spiele.

W.E.G. Vierke,
Maxim-Gorki-Straße 30, 18106 Rostock

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deep Relax

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Druckwerke sowie für 
Ton- und Bild-Tonträger.

Beiersdorf AG,
Unnastraße 48, 20253 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wissen erleben
Wissen im Griff

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG,
Opladener Straße 8, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

OPTIMIZER - 
WISSEN-INNOVATION-VERÄNDERUNG

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

A. Bernecker Verlag GmbH,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

King of Quiz

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schriftarten und 
Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-
Dienste).

Strömer Rechtsanwälte,
Duisburger Straße 5, 40477 Düsseldorf



7

Nr. 877, Woche 24, 10. Juni 2008
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ab durch die Wand
Ab durch die Wand - 

Das große Promi-Verbiegen

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entspre-
chenden Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien, 
insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien 
und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Diensten (insbesondere 
Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien und 
Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Siegburger Straße 215, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Wo warst Du, als ...
Wer lebt, erlebt

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Crimson Cow‘s Radsport Evolution 2008
Crimson Cow‘s Cycling Evolution 2008

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Crimson Cow GmbH,
Tarpen 40, Haus 5, 22419 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titelschutz in An-
spruch für

Ride to Hell

in jeder Schreibweise, Wortverbindung, Zusammensetzung und Abkür-
zung, Darstellungsform und grafi scher Gestaltung zur Verwendung für 
alle Medien, insbesondere Printmedien, Hörfunk und Fernsehen, Internet, 
Softwareerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere 
auch CD-ROM, CD-I, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen 
sowie OFFLINE und ONLINE-Dienste

KOCH Media GmbH,
Gewerbegebiet, A - 6600 Höfen/Österreich
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Nr. 877, Woche 24, 10. Juni 2008
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER MedienWirtschaft

Die Zeitschrift für Medienmanagement und Kommunikationsökonomie

bezieht  viermal im Jahr Stellung zu aktuellen betriebswirtschaftlichen und
volkswirtschaftlichen Fragen aus den Bereichen Me dienmanagement, Me-
dienökonomie und Telekommunikation.

Jetzt bestellen!

Ja, ich möchte keine weitere Ausgabe versäumen und bestelle MedienWirtschaft im Jahres-Abonnement (4 Ausgaben)
zum Preis von EUR 69,00 zzgl. Versandkosten und USt. Mein Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr,
wenn ich nicht mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes schriftlich kündige.

Ja, ich bestelle das Studenten-Abonnement MedienWirtschaft (4 Ausgaben) zum Preis von € 49,00 zzgl. Versand kosten
und USt. Mein Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn ich nicht mit einer Frist von vier
Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes schriftlich kündige.

New Business Verlag GmbH & Co. KG • Postfach 70 12 45 • 22012 Hamburg
Fon 040/60 90 09-65 • Fax: 040/60 90 09-66 • abo@new-business.de

Firma:

Name, Vorname: Funktion:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum/ Unterschrift:
Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb der folgenden zwei Wochen beim New Business Verlag schriftlich widerrufen kann. Dies bestätige ich mit meiner zweiten
Unterschrift.

2. Unterschrift:
TSA


